
Auszug

Hygienekonzept des TuS Bodenteich v. 1911 e.V.
Spielbetrieb Amateurfußball

_________________________________________________________________________________________________________________________

Regelungen für Zuschauer und alle weiteren Personen:

Am  Eingangsbereich  sind  die  persönlichen  Kontaktdaten zu  hinterlegen.  Auf  der
Vereinshomepage gibt es dafür einen Vordruck zum Ausdrucken und Vorbereiten. 

Der Zutritt zum Sportplatz ist bis 15 Minuten nach Wiederanpfiff der 2. Halbzeit des Hauptspiels
und nach Spielende möglich. 

Personen, die alkoholisiert oder nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen
des  Hausrechts  der  Zutritt  verwehrt  bzw.  sie  werden  der  Sportstätte  verwiesen.  Ebenso
Personen mit Covid-19-Symptomen bzw. mit Kontakt zu Covid-19-Verdachtsfällen.

Hygieneregeln:

-  Es gilt der Mindestabstand (1,5 Meter) 
   Ausnahme 1: Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes
   Ausnahme 2: Gruppe(n) bis 10 Personen im öffentlichen Raum
-  Maskenpflicht bis zur Einnahme eines Sitzplatzes
-  Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden)
   und/oder desinfizieren der Hände

Bis zu 50 Zuschauende :
 Stehplätze sind zulässig (aber Abstandsgebot!)→ Stehplätze sind zulässig (aber Abstandsgebot!)

Mehr als 50 Zuschauende : 
  die → Stehplätze sind zulässig (aber Abstandsgebot!) Kontaktdaten werden am Eingang erfasst und dokumentiert
  Zuschauer/innen ohne Maske und Sitzgelegenheit dürfen das  Sportgelände nicht betreten→ Stehplätze sind zulässig (aber Abstandsgebot!)
  die Maske ist bis zum Erreichen des vorgesehenen Sitzplatzes zu tragen→ Stehplätze sind zulässig (aber Abstandsgebot!)
  alle Zuschauer/innen müssen die Sportausübung → Stehplätze sind zulässig (aber Abstandsgebot!) sitzend verfolgen (Sitzplatz)
  der Sitzplatz ist → Stehplätze sind zulässig (aber Abstandsgebot!) unbedingt bis zum Spielbeginn einzunehmen
  der Sitzplatz darf → Stehplätze sind zulässig (aber Abstandsgebot!) vorübergehend unter Beachtung des Abstandsgebotes mit Maske verlassen 

     werden.
   
Bereiche,   die frei zugänglich sind:  

   o  Zu- und Ausgang sind getrennt zu benutzen
   o  Wegeführung auf der Sportanlage beachten
   o  Zuschauerplätze
   o  Getränke-/Warenverkaufsstellen
   o  Sanitäranlagen.

  Einhaltung der Abstandsregelung und Tragen von Mund-Nase-Schutz→ Stehplätze sind zulässig (aber Abstandsgebot!)
  → Stehplätze sind zulässig (aber Abstandsgebot!) Empfehlung zum Desinfizieren der Hände
  Nutzung der Sanitäranlagen unter Einhaltung der Abstandsregelungen→ Stehplätze sind zulässig (aber Abstandsgebot!)
  Seit dem → Stehplätze sind zulässig (aber Abstandsgebot!) 25.09.2020 gilt ALKOHOLVERBOT  bei Veranstaltungen mit Zuschauern !! 

     Ausnahme: Abgabe und Verzehr im Gastronomiebetrieb TuS-Treff 
  → Stehplätze sind zulässig (aber Abstandsgebot!) Die Räumlichkeiten des TuS-Treffs und des Unterstandes für die Abgabe von Speisen und 

     Getränken unterliegen den Coronabestimmungen des Gaststättenrechts (Abstandsregelung, 
     ggf. Maskenpflicht). 

Bad Bodenteich, den 25.09.2020                                                           Der Vorstand


